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Tatigkeitsbericht 1982/1983
der Schweizerischen Konferenz fiir offentliche Fiirsorge

Die Riickschau auf ein arbeitsintensives Berichtsjahr unseres Fachverbandes,
dessen Mitgliederbestand per 31. Dezember 1982 auf 890 Einheiten angewach-
sen ist, gilt in erster Linie den beiden Grossveranstaltungen, die sich eines re-
gen Zuspruches erfreuten, niamlich: Die Jahreskonferenz vom 11. Mai im
Kunst- und Kongresshaus Luzern sowie der 18. Schweizerische Fortbildungs-
kurs fiir Mitarbeiter und Behordemitglieder der o6ffentlichen Fiirsorge vom
30. September bis 2. Oktober 1982 in Weggis.

Jahrestagung in Luzern (Kongresshaus)

Eine eindrucksvolle Teilnehmerzahl von anndhernd 700 Personen leistete un-
serer Einladung Folge und bewies damit offenkundig grosses Interesse flir das
im Mittelpunkt der Veranstaltung stehende Referat von Herrn Prof. Dr. med.
Boris Luban von der Psychosomatischen Abteilung der Klinik Santa Croce in
Locarno, zum Thema: « Familie — Risiken und Chancen». Das ausgezeichnete
Referat fand in der Schweizer Presse eine weite Verbreitung. Prof. Dr. Luban
verstand es, den Vertretern der kantonalen und kommunalen Fiirsorgestellen
unseres Landes, vieler privater Hilfswerke und geladenen Gisten seine umfas-
sende Schau im Sinne einer ganzheitlichen medizinischen Diagnose und Be-
handlung verstindlich zu machen. Es wurden dabei besonders die Zusam-
menhinge zwischen Konflikten innerhalb der Familie und den Erkrankungen
psychosomatischer Art aufgezeigt. Unsere Fachzeitschrift fir 6ffentliche Fiir-
sorge konnte das Referat in verschiedenen Folgen allen Mitgliedern und einer
weiteren interessierten Offentlichkeit zuginglich machen (Nrn. 8/9/10/11,
1982).

Uber die Behandlung der statutarischen Traktanden wurden die Mitglieder
durch das in der Zeitschrift Nr.10/82 veroffentlichte Protokoll (Verfasser
Erich Schwyter) ausfiihrlich orientiert. Nach dem von Luzerner Kantons- und
Stadtbehorden offerierten Aperitif im Foyer des Kongresshauses waren 3 Ex-
traschiffe zur Aufnahme der Konferenzteilnehmer bereitgestellt. Verbunden
mit einem Mittagessen fand eine gut und freudig aufgenommene Rundfahrt
auf dem Vierwaldstittersee (Treib—Riitli-Brunnen und zuriick) statt, wobei
freundschaftliche Bande gepflegt, Erinnerungen ausgetauscht und sogar auch
fachliches Wissen vermittelt wurden. Dem Organisator dieser denkwiirdigen
Tagung, Herrn Josef Huwiler, Luzern, gebiihrt auch an dieser Stelle der Dank
fiir seinen Einsatz!

Dem Jahresthema folgend, luden wir Behordemitglieder und Mitarbeiter
zum traditionellen Fortbildungskurs in Weggis ein. Im neuen Kongress-Saal
von Weggis durfte unsere konferenzinterne Arbeitsgruppe «Weiterbildung»,
die von unserem Vizeprasidenten, Herrn Emil Kiinzler, St. Gallen, geleitet
wird, eine neue Hochstteilnehmerzahl registrieren.
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Der traditionelle Weggiskurs

wurde nach einer Einfiihrung in die Kursthematik durch den Prisidenten ein-
geleitet mit einem Referat von Herrn Theo Keller, Abteilungschef der Sozialen
Dienste des Kantons St. Gallen, betitelt: «Der Auftrag der 6ffentlichen Fiir-
sorge in der Familie». Dem Kursthema «Familie in Not — Mdéglichkeiten der
offentlichen Fiirsorge» fiihrte der Referent den Kursteilnehmern folgende,
die Familie und ihre Entwicklung beeinflussende Realititen vor Augen: Zu-
nehmende Anonymitidt, Trennung von Wohn- und Arbeitsbereich, Berufsta-
tigkeit beider Ehepartner, verdnderte Rolleninhalte und Emanzipation der
Frau, verkiirzte Arbeitszeit und Freizeitindustrie, veranderte Wohn- und Le-
bensformen, Wohlstand, Konsum, Siichte und Genussmittelmissbrauch, In-
formationsflut, hohe Scheidungsrate und alleinerziehende Elternteile.

Mit einem grossen Spektrum von Aufgaben und gestiitzt auf eine vorberei-
tete Fallstudie fanden die Gruppenarbeiten statt, deren Ergebnisse zum Teil
an einem Podiumsgespriach des dritten Kurstages noch Gegenstand von Eror-
terung durch verschiedene Gruppenleiter(innen) war.

Das Schlussreferat «Sozialstaat Schweiz am Wendepunkt» hielt der be-
kannte Publizist Oskar Reck, Basel, mit folgendem Aufruf: «. .. wir missen
uns klarmachen, wo wir revidieren missen, wo wir vielleicht bei rechtsstaatli-
chen Auswiichsen auch wieder einmal abbauen kénnen, und wo moglicher-
weise im Sozialstaat Umlagerungen notig werden. Das ist noch ldngst nicht
die befiirchtete soziale Demontage, die wir nicht wollen und auch nicht wol-
len konnen. Wir wollen auch keine Ellbogengesellschaft, weil wir in unserem
Kleinstaat elementar auf Solidaritat angewiesen sind.» (Zeitschrift fiir 6ffent-
liche Fiirsorge, Nr. 1/83.)

Auswirkungen des neuen Asylgesetzes

Der geschiftsleitende Ausschuss wie auch der grosse Vorstand befassten sich
im Berichtsjahr wiederholt mit der Entwicklung im Fliichtlingswesen, die vie-
le mit der Fiirsorge beauftragte Stellen mit grosser Besorgnis erfiillt. Dabei
geht es unseren Konferenzorganen keineswegs darum, die Fliichtlingspolitik
des Bundes als solche grundsitzlich in Frage zu stellen. Vielmehr erachteten
wir es als unsere Pflicht, in einer Eingabe an das zustindige Departement auf
gravierende Mingel beim Aufnahmeverfahren und an der heutigen Zustin-
digkeitsregelung aufmerksam zu machen. Dabei wurden praktische Vorschli-
ge zur Verbesserung und Beseitigung gewisser unerwiinschter Fehlentwicklun-
gen unterbreitet wie z. B. die Errichtung von Auffangzentren fiir die sich
spontan meldenden Fliichtlinge, sofortige polizeiliche Abkldrung der Asylbe-
rechtigung und somit Vermeidung des langwierigen Entscheidungsverfahrens,
rascher Entscheid iiber Gewidhrung des Asyls und tiber die Ausweisung nicht
asylberechtigter Gesuchsteller. Soziale Gesichtspunkte fanden in unserer Ein-
gabe folgenden Ausdruck: Verlangt wird eine zielgerichtete und zweckmassi-
ge Integrationsanstrengung fiir jeden anerkannten Fliichtling durch die Vor-
bereitung auf das Leben in unserer Gesellschaft. Die Fliichtlinge sind vor al-
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lem mit unseren sozialen Gegebenheiten und Einrichtungen und den Alltags-
problemen vertraut zu machen. Gleichzeitig mit den Integrationsbemiihungen
muss die Suche nach Unterkunft und Arbeit einhergehen, um die Aufenthalts-
dauer in den Auffangszentren auf ein Minimum zu befristen, worauf eine bes-
ser ausgewogene Verteilung auf die verschiedenen Regionen der Schweiz
moglich ist. Fiir integrationsunfihige Fliichtlinge werden spezielle Einrich-
tungen gefordert, weil es nicht richtig ist, diese einfach einer Notlage in unse-
rer Gesellschaft auszuliefern mit der Begriindung, dass mit der materiellen
Unterstiitzung auch schon ihre psychische Existenz gewidhrleistet werde. Als
Chef der zustindigen Abteilung zog Herr Urs Hadorn vom Bundesamt fiir Po-
lizeiwesen im Schosse unseres Vorstandes eine erste Bilanz zu den Erfahrun-
gen mit dem neuen Asylgesetz (vgl. hiezu Berichterstattung in der Zeitschrift
Nrn. 1/2, 1983).

Bundesgesetz iiber Schwangerschaftsberatungsstellen

Zu einer weiteren Intervention beim Eidg. Justiz- und Polizeidepartement
fiihrte im Berichtsjahr der Entwurf zu einer Verordnung iiber die Schwanger-
schaftsberatungsstellen. Wir haben unser Bedauern dariiber ausgesprochen,
dass unsere Konferenz als Fachverband nicht zur Beratung beigezogen wur-
de. Nach unserer Auffassung soll in dem hier in Rede stehenden Erlass auf ei-
nem Gebiete legiferiert werden, das gemiss Aufgabenteilung eindeutig in die
Zustindigkeit und Kompetenz der Kantone und der Gemeinden fallt. Als es
um die Frage finanzieller Leistungen des Bundes ging, war in der beziiglichen
Botschaft zu lesen, dass eine solche Leistung nicht in Frage komme, «weil
nach der geltenden verfassungsrechtlichen Ordnung die 6ffentliche Flirsorge
Sache der Kantone ist».

Einwidnde wurden unsererseits auch dagegen erhoben, dass die zu leistende
Hilfe an keinerlei Voraussetzungen formeller oder materieller Art gebunden
sein soll. Dies widerspreche nach unserer Auffassung dem Grundsatz der 6f-
fentlichen Fiirsorge, wonach sich die materielle Hilfe nach den Bediirfnissen
und Umstinden des Einzelfalles zu richten hat und nicht voraussetzungslos
geleistet werden darf. Aus grundsitzlichen Erwédgungen haben wir uns auch
gegen eine neue Form der Sonderhilfe ausgesprochen, die auf einen bestimm-
ten Personenkreis ausgerichtet ware, weil damit erneut die 6ffentliche Fiirsor-
ge umgehen wiirde, was faktisch einer Diskriminierung gleichkdme. Unser
Fachverband bemiiht sich seit Jahren, das Ansehen der 6ffentlichen Fiirsorge
zu verbessern und sie von jeder Art der Diskriminierung zu befreien, wozu wir
auch die Unterstiitzung der obersten Landesbehodrde erwarten. In unsere Kri-
tik nicht einbezogen sind selbstverstindlich kurzfristige Uberbriickungshilfen
durch private Stellen.
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Entwurf zu einem Konkordat iiber die Jugendheime

Eine Expertengruppe der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirek-
toren hat im Berichtsjahr ein Vernehmlassungsverfahren iiber einen Konkor-
dats-Entwurf fiir Jugendheime durchgefiihrt. Die Schweizerische Konferenz
fir 6ffentliche Fiirsorge hat sich schon seit Jahren mit dem Problem der Uber-
nahme von Betriebsdefiziten von Kinder- und Jugendheimen befasst.

Unsere Bemiihungen — von der Fiirsorge-Direktoren-Konferenz bereits im
Jahre 1977 zur Realisierung empfohlen - blieben leider erfolglos. Wir vertre-
ten auch heute den Standpunkt, dass die Losung des Problems der Defizitdek-
kung ein dringendes Anliegen ist und begriissen daher grundsitzlich die In-
itiative der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Der im Entwurf vorge-
sehene Geltungsbereich erschien uns aber zu eng, weil darin offenkundig zum
Ausdruck kommt, dass einseitig den Bedirfnissen der sogenannten «Justiz-
heime» Rechnung getragen werden sollte. Nach unserer Auffassung sollte ei-
ne interkantonale rechtsgeschiftliche Vereinbarung (statt der rechtsetzenden
Form des Konkordates) alle Einrichtungen der stationdren Jugendhilfe inkl.
IV-Heime umfassen.

Entwurf zu einem Subventionsgesetz des Bundes

Unsere Konferenz hat davon abgesehen, dem Eidgendssischen Finanzdepar-
tement zu dessen Entwurf zu einem Subventionsgesetz eine eigene Vernehm-
lassung einzureichen. Wir waren aber aktiv mitbeteiligt an den Beratungen
der Dachorganisation privater Sozialwerke: Schweizerische Landeskonferenz
fiir Sozialwesen (LAKO), deren kritische Wiirdigung des Gesetzesentwurfes
auch den Intentionen der offentlichen Fiirsorge entspricht. Mit der LAKO
vertreten wir hiezu die Auffassung, dass der Gesetzesentwurf eindeutig auf
den Abbau von Bundesleistungen ausgerichtet ist. Wir bezweifeln die Rechts-
staatlichkeit eines solchen Vorgehens, denn nach dem Entwurf sollen Bundes-
beitriige an Dritte einschliesslich der kantonalen Leistungen in der Regel
héchstens 50 Prozent der anrechenbaren Aufwendungen betragen. Man ver-
spricht sich daraus eine Steigerung des Interesses der Subventionsempfinger
fir kostengiinstige Losungen (z. B. auch im Sozialwesen!). Praktisch lduft die-
se Vorschrift sogar auf eine Begrenzung kantonaler Subventionen an private
Sozialwerke hinaus. Eine solche Begrenzung wiirde aber eine Beeintrichti-
gung der kantonalen Finanzautonomie bedeuten und wire sogar ein Eingriff
in den innerkantonalen Finanzausgleich. Aus solchen und weiteren Erwiigun-
gen grundsitzlicher Natur haben wir uns den Einwidnden der LAKO gegen
diesen Gesetzesentwurf angeschlossen. Wie zu vernehmen war, ist dem Ent-
wurf auch seitens der Kantone mehrheitlich Kritik erwachsen, so dass eine
Neubearbeitung zu erwarten ist.
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Richtsitze fiir die Bemessung der materiellen Hilfe

Es hat sich auch im Berichtsjahr gezeigt, dass diesem «Arbeitsinstrument»,
das unsere Konferenz als Praxishilfe herausgibt, eine grosse Bedeutung zu-
kommt. Es war daher unserer stindigen Kommission «Richtsitze» ein beson-
deres Anliegen, die Empfehlungen formell und materiell a jour zu halten. Be-
sonderer Anlass zu sorgfiltiger Uberpriifung war eine sogenannte Verzerrung
des Landesindex der Konsumentenpreise, die dann schliesslich zur Folge hat-
te, dass mit Wirkung ab Januar 1983 eine neue Berechnungsgrundlage zur An-
wendung gelangte. Unsere Mitglieder wurden hiertiber fortlaufend orientiert
und Anfragen aus Kreisen befreundeter privater Institutionen dahingehend
beantwortet, dass neue Richtsitze erst nach Uberpriifung des Nahrungsko-
stenindex des BIGA veréffentlicht werden. Dies geschah denn auch mit
Schreiben vom 3. August, worin empfohlen wurde, die Ansitze fiir alleinste-
hende Personen und Ehepaare in bisheriger Hohe zu belassen; fiir die Zu-
schldge flir Kinder wurde jedoch eine Systemidnderung vorgenommen.

Unsere Arbeitsgruppe stellte namlich fest, dass es bei der Berechnung der
Hilfe fir kinderreiche Familien vorkommen konne, dass das Total der finan-
ziellen Hilfeleistung im Vergleich zum Lohneinkommen nicht unterstiitzter
Familienviter in einem nicht vertretbaren Verhiltnis stehe. Hiefiir hatten un-
sere Empfehlungen allerdings schon bisher angemessene Korrekturen vorge-
sehen. Nun soll aber die Hohe des Zuschlages fiir Kinder mit zunehmender
Kinderzahl in drei Stufen festgelegt und anderseits eine Erhohung nach dem
Alter der Kinder vorgesehen werden. Nach den Erfahrungen der Konferenz-
leitung sind diese Anderungen gut aufgenommen worden, denn mit diesem
neuen System kann den effektiven Bediirfnissen der Kinder besser Rechnung
getragen werden. Dem Kommissionsprasidenten, Herrn Emil Kiinzler, St. Gal-
len, sowie unserem Fachexperten, Herrn Erich Schwyter, Bern, danken wir fir
die laufende kritische Uberwachung unserer Richtsitze mit Bezug auf ihre
praktische Anwendbarkeit auch an dieser Stelle herzlich!

Das Bundesamt fiir Sozialversicherung hat in Anlehnung an unsere Emp-
fehlungen fiir den Minimalansatz der frei verfiigbaren Quote fiir AHV- und
[V-Rentner bei der Auferlegung eines Selbstbehaltes wegen Zusammenfallens
von Leistungen flir Unterkunft und Verpflegung die bestehenden Weisungen
sinngemass angepasst.

Strukturprobleme unserer Konferenz

Wie bereits in fritheren Berichten erwidhnt, ist die Fiille von Problemen und
Aufgaben, die sich unserer Konferenzleitung stellen, nicht kleiner geworden.
Bevorstehende personelle Anderungen haben den Vorstand veranlasst, unter
anderem die Frage der kiinftigen Gestaltung der Sekretariatsaufgaben zu
tiberpriifen. Er beauftragte den geschiiftsleitenden Ausschuss, unverbindlich
mit der Konferenz der kantonalen Fiirsorgedirektoren Verbindung aufzuneh-
men, um allenfalls in der Form einer Projektskizze die Grundlage fiir eine
wirksame kiinftige Struktur der beiden Organisationen zu entwerfen. Im Vor-
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dergrund stand dabei die Frage einer Zusammenlegung der Sekretariate der
SK6F und der Firsorgedirektoren-Konferenz. Die Skizze einer mdoglichen
Aufgabenteilung zwischen der SK6F und der FDK hitte fiir unseren Fachver-
band die folgenden Schwerpunkte vorgesehen: Probleme der Sozialhilfe an
der «Front» (insbesondere Gemeindeebene), Behandlung von Fachfragen,
Erarbeitung von Vernehmlassungen zu Gesetzen und Verordnungen, Heraus-
gabe von Richtsitzen fiir die Sozialhilfe, Aus- und Weiterbildung von Fach-
personal, Beratung von Sozialbehdérden usw. Nachdem die Konferenz der
kantonalen Fiirsorgedirektoren an ihrer Sitzung vom 23. September eine Wei-
terverfolgung und -bearbeitung dieser Initiative nicht wiinschte, ist die Aufga-
be einer sinnvollen Bewiltigung der anstehenden Probleme unserer Konfe-
renzleitung allein gestellt. Sie wird sie [osen!

Informationsaustausch unter stidtischen und grosseren Gemeinden

Eine besondere ad hoc gebildete Arbeitsgruppe befasste sich im Verlaufe der
letzten Jahre mit der Zusammenstellung von Unterlagen zur Thematik: Auf-
gaben der offentlichen Fiirsorge auf lokaler Ebene. Es erwies sich als unbe-
dingt noétig, diese Unterlagen in einem Schlussbericht zu verarbeiten, wobei
noch verschiedene zusitzliche Erhebungen und Studien notwendig waren. Es
ist dann gliicklicherweise gelungen, in der Person von Herrn Peter Tschiim-
perlin, Vorsteher des Sozialamtes Aarau, einen Redaktor fiir die Niederschrift
der vorhandenen Unterlagen zu finden. Die von Herrn Tschiimperlin in Zu-
sammenarbeit mit der SK6F und dem Schweizerischen Stidteverband verfass-
te Broschiire tragt den Untertitel: «Die Verpflichtung von Stidten und grosse-
ren Gemeinden». Leider stellten sich bei der Frage der Ubersetzung in die
franzosische Sprache Schwierigkeiten ein, was zu einer zeitlichen Verzdge-
rung in der Herausgabe fiihrt. Der Konferenz-Vorstand hat in seiner Sitzung
vom 28. Oktober der Drucklegung dieses wertvollen Schlussberichtes zum
obenerwihnten Thema zugestimmt.

Schlusswort und Dank

Wohl niemand erwartet, dass in einem Titigkeitsbericht alle Fachgebiete zur
Sprache kommen, die unsere Konferenzorgane einschliesslich verschiedene
stindige und ad hoc gebildete Arbeitsgruppen im Verlaufe eines Jahres be-
schiftigt haben. Dies wiirde den Rahmen einer summarischen Wiedergabe
wichtiger Probleme und Vorkommnisse sprengen.

Dem berichterstattenden Prisidenten war es vergdnnt, auch im Berichts-
jahr 82/83 auf eine freudige und uneigenniitzige, verantwortungsvolle Mitar-
beit der Mitglieder des geschiftsleitenden Ausschusses wie auch des grossen
Vorstandes zdhlen zu diirfen. Wir unterhielten zu befreundeten Institutionen
des Sozialwesens unseres Landes fachliche Kontakte, die fir unsere Konfe-
renzarbeit wertvoll und stimulierend waren.

Den Kontakt zu unseren 890 Mitgliedern und zu einer weiteren Offentlich-
keit unterhielten wir in erster Linie mit der Herausgabe unserer monatlich er-
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scheinenden «Zeitschrift fiir 6ffentliche Flirsorge», deren Redaktorin, Frau
lic. iur. Regula Wagner, Zirich, den aufrichtigen Dank des Prdsidenten und
aller Mitglieder verdient.

Als wohl meistbeniitzte Kontaktstelle ist aber unser Sekretariat zu erwih-
nen, das unter der fachkompetenten Leitung des nimmermiiden Herrn Fiir-
sprecher Alfred Kropfli, Bern, ganz hervorragende Arbeit leistet. Mitglied-
schaftskontakte unterhdlt in einem wesentlichen Umfange auch unser Qua-
stor, Herr Josef Huwiler, Luzern, dem wir fiir treue Verwaltung unserer Finan-
zen und anerkannt gute Organisation bei unseren Tagungen danken diirfen.

Herzlichen Dank spreche ich auch meinen iibrigen Mitgliedern in der Ge-
schiftsleitung aus, ohne deren tatkriftige Mitarbeit das Schiff der SKG6F nicht
durch die Wogen sozial-fachlichen Geschehens zu steuern wire. Den Mitglie-
dern des grossen Vorstandes danke ich fiir die Bereitschaft zu Rat und Tat bei
gemeinsamen Bemiithungen zum Wohle unserer Konferenz und ihrer Mitglie-
der.

Rudolf Mittner, Prdsident der SK6F, Chur

Hilfe als Problem

Eine empirische Untersuchung zur Situation alleinstehender Minner in der
Stadt Zirich, die von der offentlichen Sozialhilfe betreut werden.

Einleitung

Die rasche Entwicklung unserer Gesellschaft erfordert eine dauernde Anpas-
sung der politischen und sozialen Einrichtungen. So wurden auf dem Gebiet
der Sozialpolitik Probleme mit neuen Losungen angegangen und bestehende
Institutionen durch Revisionen und Neuordnungen tragfihig erhalten. Die
Sozialversicherungen tlbernahmen einen grossen Teil der Aufgaben der
kirchlichen und privaten Wohltatigkeit. Stellvertretend fiir den Ausbau der so-
zialen Institutionen sei hier an die Einfiihrung der Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung im Jahre 1948 sowie an die Einfiihrung der Invalidenversi-
cherung im Jahre 1960 und den Ausbau der Krankenversicherung erinnert.
Diese Neuerungen erfolgten im Spannungsfeld der verschiedenen gesell-
schaftlichen Krifte, die jeweils ihre Vorstellungen zu verwirklichen suchten.
Die Sozialpolitik steht auch heute als erstrangiges Thema der politischen Aus-
einandersetzung auf der Tagesordnung. Die Untersuchungsergebnisse sollen
dazu beitragen, der interessierten Offentlichkeit die Arbeit der 6ffentlichen
Sozialhilfe leichter zuginglich und verstindlich zu machen, Grundlagen fiir
sozialpolitische Entscheidungen zu liefern und die Anliegen der Klienten so-
wohl an die Betreuung als auch an die Umwelt offenzulegen.

72



	Tätigkeitsbericht 1982/1983 der Schweizerishcen Konferenz für öffentliche Fürsorge

